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  62/179. Neue Partnerschaft für die Entwicklung Afrikas: Fortschritte 
bei der Durchführung und internationale Unterstützung 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 57/2 vom 16. September 2002 über die Erklärung 
der Vereinten Nationen über die Neue Partnerschaft für die Entwicklung Afrikas,  

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 57/7 vom 4. November 2002 über die ab-
schließende Überprüfung und Bewertung der Neuen Agenda der Vereinten Nationen für die 
Entwicklung Afrikas in den neunziger Jahren und die Unterstützung für die Neue Partner-
schaft für die Entwicklung Afrikas sowie auf die Resolutionen 58/233 vom 23. Dezember 
2003, 59/254 vom 23. Dezember 2004, 60/222 vom 23. Dezember 2005 und 61/229 vom 
22. Dezember 2006 mit dem Titel „Neue Partnerschaft für die Entwicklung Afrikas: Fort-
schritte bei der Durchführung und internationale Unterstützung“,  

 ferner unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels 20051, in dem unter anderem 
die Notwendigkeit anerkannt wird, den besonderen Bedürfnissen Afrikas Rechnung zu tra-
gen, sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 60/265 vom 30. Juni 2006,  

 eingedenk dessen, dass die afrikanischen Länder selbst die Hauptverantwortung für 
ihre wirtschaftliche und soziale Entwicklung tragen und dass die Rolle der nationalen Poli-
tiken und Entwicklungsstrategien nicht genug betont werden kann, sowie eingedenk dessen, 
dass ihre Entwicklungsanstrengungen durch ein günstiges internationales wirtschaftliches 
Umfeld unterstützt werden müssen, und in dieser Hinsicht auf die Unterstützung hinwei-
send, die die Neue Partnerschaft durch die Internationale Konferenz über Entwicklungsfi-
nanzierung erhalten hat2,  

_______________ 
1 Siehe Resolution 60/1. 
2 Siehe Report of the International Conference on Financing for Development, Monterrey, Mexico, 18-22 
March 2002 (United Nations publication, Sales No. E.02.II.A.7), Kap.I, Resolution 1, Anlage. In Deutsch 
verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/conf/ac198-11.pdf. 
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 betonend, dass ein günstiges nationales und internationales Umfeld für das Wachstum 
und die Entwicklung Afrikas wichtig für Fortschritte bei der Durchführung der Neuen Part-
nerschaft3 ist,  

 betonend, dass die internationale Gemeinschaft alle Verpflichtungen erfüllen muss, 
die sie im Hinblick auf die wirtschaftliche und soziale Entwicklung Afrikas eingegangen ist,  

 1. begrüßt den fünften konsolidierten Bericht des Generalsekretärs4;  

 2. bekräftigt ihre volle Unterstützung für die Durchführung der Neuen Partner-
schaft für die Entwicklung Afrikas3;  

 3. erkennt die Fortschritte an, die bei der Durchführung der Neuen Partnerschaft 
und bei ihrer regionalen und internationalen Unterstützung erzielt wurden, stellt jedoch 
gleichzeitig fest, dass hinsichtlich ihrer Durchführung noch viel zu tun bleibt;  

 4. bekräftigt die Entschlossenheit, Hilfe für Prävention und Betreuung zu gewäh-
ren, mit dem Ziel, Afrika von HIV/Aids, Malaria und Tuberkulose zu befreien, indem den 
Bedürfnissen aller, insbesondere von Frauen, Kindern und jungen Menschen, Rechnung ge-
tragen wird, und eine möglichst weitgehende Annäherung an das Ziel des allgemeinen Zu-
gangs zu umfassenden HIV/Aids-Präventionsprogrammen und zu umfassender HIV/Aids-
Behandlung, -Betreuung und -Unterstützung in den afrikanischen Ländern bis 2010 zu er-
reichen, und bekräftigt die Entschlossenheit, die Bemühungen um die Ausweitung des Zu-
gangs zu bezahlbaren und hochwertigen Medikamenten in Afrika, namentlich auch zu anti-
retroviralen Medikamenten, zu beschleunigen und zu verstärken, unter anderem indem 
pharmazeutischen Unternehmen nahe gelegt wird, Medikamente verfügbar zu machen, und 
eine verstärkte bilaterale und multilaterale Hilfe, nach Möglichkeit auf Zuschussbasis, zur 
Bekämpfung von Malaria, Tuberkulose und anderen Infektionskrankheiten in Afrika durch 
die Stärkung der Gesundheitssysteme zu gewährleisten;  

 5. bekräftigt ihre volle Unterstützung für die Umsetzung der Verpflichtungserklä-
rung zu HIV/Aids, die die Generalversammlung am 27. Juni 2001 auf ihrer sechsundzwan-
zigsten Sondertagung verabschiedete5, sowie der Politischen Erklärung zu HIV/Aids, die 
die Versammlung am 2. Juni 2006 verabschiedete6;  

I 

Maßnahmen der afrikanischen Länder und Organisationen 

 6. begrüßt die Fortschritte der afrikanischen Länder bei der Erfüllung ihrer im 
Hinblick auf die Durchführung der Neuen Partnerschaft eingegangenen Verpflichtungen, die 
Demokratie, die Menschenrechte, eine gute Regierungsführung und eine solide Wirtschafts-
führung zu vertiefen, und ermutigt die afrikanischen Länder, unter Beteiligung interessierter 
Parteien, einschließlich der Zivilgesellschaft und des Privatsektors, ihre diesbezüglichen 
Anstrengungen zu verstärken, indem sie Lenkungsinstitutionen aufbauen beziehungsweise 
stärken und so ein Umfeld schaffen, das geeignet ist, den Privatsektor einschließlich der 
Klein- und Mittelbetriebe in den Prozess der Durchführung der Neuen Partnerschaft einzu-
binden und ausländische Direktinvestitionen zur Entwicklung der Region anzuziehen;  

_______________ 
3 A/57/304, Anlage. 
4 A/62/203. 
5 Resolution S-26/2, Anlage. 
6 Resolution 60/262, Anlage. 
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 7. begrüßt außerdem die anerkennenswerten Fortschritte bei der Anwendung des 
Afrikanischen Mechanismus der gegenseitigen Evaluierung, insbesondere den Abschluss 
des Verfahrens der gegenseitigen Evaluierung in einer Reihe von Ländern, begrüßt ferner 
die Fortschritte bei der Durchführung der aus diesen Evaluierungen hervorgegangenen nati-
onalen Aktionsprogramme und legt in diesem Zusammenhang den afrikanischen Staaten 
eindringlich nahe, sofern sie es noch nicht getan haben, zu erwägen, sich dem Mechanismus 
so bald wie möglich anzuschließen, und seine Verfahren zu stärken, damit er effizient arbei-
ten kann;  

 8. begrüßt und würdigt die fortgesetzten, zunehmenden Bemühungen der afrikani-
schen Länder um eine systematische Integration der Geschlechterperspektive und der Er-
mächtigung der Frau in die Durchführung der Neuen Partnerschaft;  

 9. betont, dass die Verhütung, Bewältigung und Beilegung von Konflikten und die 
Konsolidierung in der Konfliktfolgezeit wesentliche Voraussetzungen für die Erreichung der 
Ziele der Neuen Partnerschaft sind, und begrüßt in dieser Hinsicht die Zusammenarbeit und 
Unterstützung, die die Vereinten Nationen und die Entwicklungspartner den afrikanischen 
regionalen und subregionalen Organisationen bei der Durchführung der Neuen Partnerschaft 
gewähren;  

 10. erkennt an, dass die afrikanischen Länder auch weiterhin im Einklang mit ihren 
nationalen Strategien und Prioritäten alle Arten der Hilfe, die ihnen von außen gewährt 
wird, koordinieren müssen, mit dem Ziel, diese Hilfe wirksam in ihren Entwicklungsprozess 
einzubinden;  

 11. legt den afrikanischen Ländern nahe, das Ziel der Ernährungssicherung in Afri-
ka beschleunigt  zu verwirklichen, und bekräftigt in dieser Hinsicht ihre Unterstützung für 
das Ergebnis der Tagung des Internationalen technischen Ausschusses, die im Nachgang zu 
dem Gipfeltreffen von Abuja über Ernährungssicherung im Mai 2007 in Addis Abeba ab-
gehalten wurde;  

 12. erkennt an, dass die regionalen Wirtschaftsgemeinschaften Afrikas bei der 
Durchführung der Neuen Partnerschaft eine wichtige Rolle übernehmen können, und ermu-
tigt in diesem Zusammenhang die afrikanischen Länder und die internationale Gemein-
schaft, den regionalen Wirtschaftsgemeinschaften die erforderliche Unterstützung beim 
Ausbau ihrer Kapazitäten zu gewähren;  

 13. unterstützt die Anstrengungen, die die Afrikanische Union fortlaufend unter-
nimmt, um die Koordinierung zwischen dem Sekretariat der Neuen Partnerschaft, der Kom-
mission der Afrikanischen Union, den regionalen Wirtschaftsgemeinschaften und den afri-
kanischen Staaten zu verbessern;  

 14. befürwortet die Einrichtung nationaler institutioneller Mechanismen mit der 
Aufgabe, die Prioritäten und Ziele der Neuen Partnerschaft weiter an die nationalen Politi-
ken und Programme anzupassen und in diese einzubinden;  

 15. legt den afrikanischen Ländern nahe, das Bewusstsein und das Engagement der 
Öffentlichkeit für die Neue Partnerschaft und ihre Programme unter anderem durch wirk-
same und umfassende Kommunikations- und Informationsstrategien weiter zu erhöhen;  

II 

Reaktion der internationalen Gemeinschaft 

 16. begrüßt die Bemühungen der Entwicklungspartner um eine verstärkte Zusam-
menarbeit mit der Neuen Partnerschaft;  
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 17. begrüßt außerdem die verschiedenen wichtigen Initiativen, die von den Ent-
wicklungspartnern Afrikas in den letzten Jahren unternommen wurden, wie unter anderem 
das Partnerschaftsforum für Afrika, die Neue strategische Partnerschaft zwischen Asien und 
Afrika, die Partnerschaft zwischen China und Afrika, die Strategische Partnerschaft zwi-
schen der Europäischen Union und Afrika, die Gruppe der Acht, das „Millennium Challenge 
Account“ (Konto für die Millenniumsherausforderungen), den Aids-Nothilfeplan des Präsi-
denten der Vereinigten Staaten von Amerika und die Internationale Konferenz von Tokio 
über die Entwicklung Afrikas, und betont in dieser Hinsicht die Wichtigkeit der Koordinie-
rung derartiger Initiativen zu Gunsten Afrikas und die Notwendigkeit ihrer wirksamen 
Durchführung;  

 18. erkennt an, dass die Süd-Süd-Zusammenarbeit bei der Unterstützung der Ent-
wicklungsanstrengungen Afrikas, einschließlich der Durchführung der Neuen Partnerschaft, 
eine wichtige Rolle übernehmen kann; 

 19. fordert mit Nachdruck die weitere Unterstützung von Maßnahmen, die darauf 
gerichtet sind, den Herausforderungen der Armutsbeseitigung und der nachhaltigen Ent-
wicklung in Afrika zu begegnen, und die je nach Bedarf Entschuldung, die Verbesserung 
des Marktzugangs, die Unterstützung des Privatsektors und der unternehmerischen Initiati-
ve, die Verstärkung der öffentlichen Entwicklungshilfe und die Erhöhung ausländischer Di-
rektinvestitionen sowie den Technologietransfer umfassen;  

 20. erklärt erneut, dass alle Länder und die zuständigen multilateralen Institutionen 
sich auch weiterhin um eine kohärentere Handelspolitik gegenüber den afrikanischen Län-
dern bemühen müssen, und anerkennt die Wichtigkeit von Bemühungen, die afrikanischen 
Länder vollständig in das internationale Handelssystem zu integrieren, namentlich durch I-
nitiativen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit Afrikas und durch Hilfe zur Überwindung 
von mit der Handelsliberalisierung verbundenen Anpassungsproblemen;  

 21. fordert eine umfassende und dauerhafte Lösung für die Auslandsverschuldungs-
probleme der afrikanischen Länder, darunter nach Bedarf und je nach Fall den Erlass oder 
die Umstrukturierung der Schulden hochverschuldeter afrikanischer Länder, die nicht Teil 
der Initiative für hochverschuldete arme Länder sind und eine untragbare Schuldenlast ha-
ben, und betont die Bedeutung der Schuldentragfähigkeit;  

 22. fordert außerdem die Erfüllung der Zusagen der Länder der Gruppe der Acht, 
die öffentliche Entwicklungshilfe für Afrika bis 2010 zu verdoppeln, und fordert in dieser 
Hinsicht die internationale Gemeinschaft, insbesondere die Gruppe der Acht, auf, ihre Ver-
pflichtungen einzuhalten und sicherzustellen, dass die zugesagte Erhöhung der öffentlichen 
Entwicklungshilfe dazu führt, dass tatsächlich Finanzmittel in die Entwicklungsländer flie-
ßen;  

 23. würdigt die Anstrengungen der entwickelten Länder zur Erhöhung der Mittel für 
die Entwicklung, namentlich die Verpflichtungen einiger entwickelter Länder zur Erhöhung 
der öffentlichen Entwicklungshilfe, nimmt mit Besorgnis zur Kenntnis, dass die öffentliche 
Entwicklungshilfe 2006 insgesamt rückläufig war, und fordert die Erfüllung aller Zusagen  
zur Gewährung öffentlicher Entwicklungshilfe, namentlich der Zusage vieler entwickelter 
Länder, bis 2015 den Zielwert von 0,7 Prozent und bis 2010 den Zielwert von mindestens 
0,5 Prozent des Bruttonationaleinkommens für die öffentliche Entwicklungshilfe für Ent-
wicklungsländer zu erreichen sowie den Zielwert von 0,15 bis 0,20 Prozent ihres Bruttona-
tionaleinkommens für die am wenigsten entwickelten Länder zu erreichen, und fordert die 
entwickelten Länder, die dies noch nicht getan haben, nachdrücklich auf, im Einklang mit 
ihren Zusagen konkrete Anstrengungen in dieser Hinsicht zu unternehmen;  
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 24. begrüßt die Anstrengungen einiger entwickelter Länder, die auf gutem Wege 
sind, ihre Zusagen zur Erhöhung der öffentlichen Entwicklungshilfe zu erfüllen;  

 25. begrüßt außerdem die jüngsten Bemühungen und Initiativen zur Verbesserung 
der Qualität und zur Erhöhung der Wirksamkeit der Hilfe, namentlich die Erklärung von Pa-
ris über die Wirksamkeit der Entwicklungshilfe, und die Entschlossenheit, konkrete, wirk-
same und rasche Maßnahmen zur Erfüllung aller vereinbarten Verpflichtungen betreffend 
die Wirksamkeit der Hilfe zu ergreifen, mit klarer Überwachung und klaren Fristen, na-
mentlich durch eine weitere Anpassung der Hilfe an die Strategien der Länder, den Aufbau 
institutioneller Kapazitäten, die Senkung der Transaktionskosten und die Beseitigung büro-
kratischer Verfahren, die Erzielung von Fortschritten hinsichtlich der Aufhebung der Bin-
dung der Entwicklungshilfe, die Verbesserung der Absorptionsfähigkeit und des Finanzma-
nagements der Empfängerländer und die verstärkte Betonung der Ergebnisse der Entwick-
lung;  

 26. ist sich dessen bewusst, dass die internationale Gemeinschaft sich fortlaufend 
um die vermehrte Bereitstellung neuer und zusätzlicher Mittel für die Entwicklungsfinan-
zierung aus allen öffentlichen wie privaten, inländischen wie ausländischen Quellen bemü-
hen muss, um die Entwicklung der afrikanischen Länder zu unterstützen;  

 27. bittet die entwickelten Länder, Investitionen ihres Privatsektors in Afrika zu 
fördern, den afrikanischen Ländern dabei behilflich zu sein, Investitionen anzuziehen und 
Politiken zu fördern, die geeignet sind, einheimische und ausländische Investitionen anzu-
ziehen, wie etwa die Begünstigung privater Finanzzuflüsse und die Förderung und Auf-
rechterhaltung der makroökonomischen Stabilität, sowie den Transfer der benötigten Tech-
nologien in die afrikanischen Länder zu günstigen Konditionen, namentlich zu gegenseitig 
vereinbarten Konzessions- und Vorzugsbedingungen, zu fördern und zu erleichtern und Hil-
fe beim Aufbau der personellen und institutionellen Kapazitäten für die Durchführung der 
Neuen Partnerschaft zu gewähren, im Einklang mit ihren Prioritäten und Zielen und in der 
Absicht, die Entwicklung Afrikas auf allen Ebenen voranzubringen;  

 28. ersucht das System der Vereinten Nationen, der Afrikanischen Union und dem 
Sekretariat der Neuen Partnerschaft sowie den afrikanischen Ländern auch weiterhin Hilfe 
bei der Ausarbeitung von Projekten und Programmen im Rahmen der Prioritäten der Neuen 
Partnerschaft zu gewähren und größeres Gewicht auf die Überwachung, Evaluierung und 
Bekanntmachung der Wirksamkeit ihrer Aktivitäten zur Unterstützung der Neuen Partner-
schaft zu legen;  

 29. bittet den Generalsekretär, das Entwicklungssystem der Vereinten Nationen als 
Folgemaßnahme zu dem Weltgipfel 2005 nachdrücklich aufzufordern, den afrikanischen 
Ländern bei der Durchführung von Initiativen mit rascher Wirkung behilflich zu sein, unter 
anderem im Rahmen des Projekts der Millenniumsdörfer, und ersucht ihn, in seinen Bericht 
eine Bewertung dieser Initiativen aufzunehmen; 

 30. bekräftigt ihren Beschluss, während ihrer dreiundsechzigsten Tagung im Rah-
men der verfügbaren Mittel eine Tagung auf hoher Ebene zu dem Thema „Entwicklungsbe-
dürfnisse Afrikas: Erfüllungsstand der verschiedenen Verpflichtungen, bestehende Heraus-
forderungen und der künftige Weg“ abzuhalten;  

 31. betont, dass sich die Vereinten Nationen und die Afrikanische Union bei der 
Vorbereitung auf die Tagung auf hoher Ebene eng abstimmen müssen;  

 32. ersucht den Generalsekretär, dafür zu sorgen, dass die Tätigkeit des Systems der 
Vereinten Nationen zur Unterstützung der Neuen Partnerschaft kohärenter wird, unter Zu-
grundelegung der vereinbarten Themenkomplexe;  
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 33. fordert das System der Vereinten Nationen erneut auf, die besonderen Bedürf-
nisse Afrikas auch weiterhin durchgängig in alle seine normativen und operativen Tätigkei-
ten zu integrieren;  

 34. ersucht den Generalsekretär, Maßnahmen zur Stärkung des Büros des Sonderbe-
raters für Afrika zu ergreifen, damit es seinen Auftrag, der auch die Überwachung der Fort-
schritte bei der Deckung der besonderen Bedürfnisse Afrikas und die Berichterstattung dar-
über umfasst, wirksam erfüllen kann;  

 35. nimmt davon Kenntnis, dass die Stelle des Sonderberaters für Afrika unbesetzt 
ist, und ersucht in dieser Hinsicht den Generalsekretär, sich mit dieser Frage möglichst 
rasch zu befassen;  

 36. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer dreiundsech-
zigsten Tagung auf der Grundlage der Beiträge der Regierungen, der Organisationen des 
Systems der Vereinten Nationen und anderer an der Neuen Partnerschaft interessierter Par-
teien einen umfassenden Bericht über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen. 

78. Plenarsitzung 
19. Dezember 2007 


